
Oö. Landtag: Beilage 9228/2021, XXVIII. Gesetzgebungsperiode  

Mündliche Anfrage 
 
Fragesteller   LAbg. KO Gottfried Hirz, Dipl.- Päd. 
 
Zuständiges  
Regierungsmitglied  Landesrat KommR Ing. Wolfgang Klinger 
 
Sehr geehrter Herr Landesrat! 

 

Sie planen mit der Novelle des Oö. Hundehaltegesetzes die Einführung einer Kategorie 

„Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential“, sprich einer sogenannten „Rasseliste“, die durch 

Verordnung festgelegt werden soll. Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens gab es daran 

viel Kritik und begründete Einwände, zumal Studien keine rassespezifische Gefährlichkeit von 

Hunden nachweisen. 

Auf Basis welcher empirischen bzw. wissenschaftlichen Grundlagen haben Sie 

entschieden, eine Kategorisierung von Hunderassen mit erhöhtem 

Gefährdungspotential im Oö. Hundehaltegesetz einzuführen? 

 
 
 KO Hirz 

 

 


